	Meldung über den Einbau eines Gartenwasserzählers
	Markt Weisendorf

- Finanzverwaltung -
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	Betroffenes Grundstück:

	
	

	Straße, Hausnummer
(oder Fl.-Nr.)
	     

	
	

	Ort
	91085 Weisendorf

	
	

	
	· Zum Nachweis der verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen wird an einer zugänglichen Stelle ein gesonderter Zähler fest eingebaut. Der Zähler sollte in einem frostsicheren Raum eingebaut werden. 

· Zapfventilzähler sind nicht zulässig.

· Über diesen Zähler darf nur zur Gartenbewässerung bestimmtes Wasser bezogen werden.

· Der Grundstückseigentümer versichert ausdrücklich, dass das mit dem Zähler gemessene Frischwasser auf dem Grundstück verbraucht und nicht in die gemeindliche Kanalisation eingeleitet wird. 

· Der Grundstückseigentümer hat darauf zu achten, dass der Zähler geeicht oder beglaubigt ist. 

· Die Kosten der Messeinrichtung übernimmt der Grundstückseigentümer. 



	Abwasser aus

Schwimmbecken,
Eigengewinnungsanlagen,

Grauwassernutzung


	Wird ein Schwimmbecken über die Gartenwasserleitung befüllt?
 FORMCHECKBOX 
 nein 

 FORMCHECKBOX 
 ja
wenn ja – Inhalt des Beckens         m³

Schwimmbecken müssen in den Kanal entleert werden. Das hierfür bezogene Leitungswasser kann deshalb nicht von der Kanaleinleitungsgebühr ausgenommen werden. Ebenso ist Abwasser aus einer Eigengewinnungsanlage bzw. der sog. Grauwassernutzung (z.B. Regenwasser zur Toilettenspülung) aus hygienischen Gründen in den Abwasserkanal gebührenpflichtig einzuleiten. Dafür ist eine gesonderte Mengenerfassung erforderlich.

	
	

	
	Gartenzähler:

	
	

	Zählernummer
	

	
	

	Zählerstand
	      m³

	
	

	Baujahr
	    

	
	

	geeicht bis (Jahr)
	    

	
	

	Sitz des Zählers
	     

	
	

	
	Eigentümer:

	
	

	Name, Vorname
	     

	
	

	Straße
	       

	
	

	PLZ Ort
	91085 Weisendorf

	
	


	Telefon
	

	
	

	FAD
	     

	
	

	Datum
	     
	Unterschrift
	

	
	
	
	

	Hinweise und Bestimmungen:

Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungseinrichtung zugeführten Wasser​mengen abzüglich der nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht ausgeschlossen ist (§ 10 Abs. 2 BGS/EWS). 

Der Abzug ist ausgeschlossen für 

a) hauswirtschaftlich genutztes Wasser,
b) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser und 

c) Poolwasser

Der Nachweis über die abzugsfähige Wassermenge hat der Gebührenschuldner (Grundstückseigentümer) auf eigene Kosten durch eine gesonderte geeichte oder beglaubigte Messeinrichtung zu erbringen. 

Der Einbau dieser Messeinrichtung sowie der Zählerstand am Tage des Einbaues sind der Gemeinde anzuzeigen. 

Falls in einem Gebäude mehrere Zähler eingebaut werden, sollten diese, um evtl. Unstimmigkeiten zu vermeiden und die Verwaltungs​arbeit zu erleichtern , das gleiche Eichdatum aufweisen. 

Die Gartenwasserzähler können bei der Berechnung der Gebühr erst ab dem Zeitpunkt / Zählerstand berücksichtigt werden, an dem sie bei der Gemeinde schriftlich angemeldet worden sind. Sollte ein Zählerstand nicht fristgerecht abgegeben werden oder die Eichzeit (6 Jahre) abgelaufen sein, kann ein Abzug nicht vorgenommen werden. 

Der Markt Weisendorf behält sich vor, stichprobenartige Kontrollen durchzuführen.

	
	
	
	EDV-Erfassung
	Datum / Hz.
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